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Liebe Leserinnen und Leser!

Es ist uns unverständlich, daß gegen das Eidgenössische Tierschutzgesetz — das erste in 
seiner A rt — , das am 3. Dezember zur Volksabstim m ung gelangen wird, aus Tierschutz
kreisen das Referendum  ergriffen worden ist. Denn, würde es verworfen, so ginge es auf 
Kosten der Tiere, denen es ja helfen w ill; es würden deren Leiden auf unbestimmte Zeit 
fortdauern, gar vermehrt.

So bitten w ir Sie eindringlich, dem Tierschutzgesetz zum  Durchbruch zu verhelfen. Es auch 
dadurch zu tun, daß Sie in Ihrem  Freundes- und Bekanntenkreis fü r dessen Annahme  
sich einsetzen. Sie können uns auch Adressen nennen, denen wir, solange Vorrat, dieses 
Blatt schicken dürfen. — Denken Sie auch daran, daß zur Annahm e des Gesetzes zum  
Stim m enm ehr auch das Ständemehr erforderlich ist.

Das Schw eizervolk hat 1973 einem Verfassungsartikel über den Tierschutz zugestim mt. Das 
je tz t vorgelegte Gesetz ist aus vielen Verhandlungen im N ationalrat und im  Ständerat 
hervorgegangen, wobei Bundesrat Ernst Brugger es vertrat und das Versprechen abgab, 
daß in der zukünftigen Verordnung der Bundesrat Haltungsarten, die dem G rundsatz des 
Tierschutzes klar widersprechen, wie das heute bei der M assenzucht in sogenannten «Tier
fabriken für Schweine, Kälber und H ühner v o r  allem der Fall ist, verbieten wird.

Sollte also, w ider realistische Denkungsart, das Gesetz verw orfen werden, dann, es sei 
wiederholt, geschähe das zu weiteren Leiden unserer Mitgeschöpfe. Und bestim m t würde 
es viele Jahre, gar mehr als ein Jahrzehnt dauern, bis ein weitergehendes Gesetz nicht nur 
eingereicht, sondern auch durchberaten und angenommen wäre. In  die bundesrätliche 
Verordnung aber können später, auf neuen Erkenntnissen beruhende Verbesserungen, ein
gegliedert werden.

So studieren Sie, was Ihnen die obengenannten Verfechter unterbreiten, und quittieren Sie 
deren Ausführungen bei der Abstim m ung m it einem entschlossenen JA  !

Mit freundlichem G ruß für den Rheinaubund:

K onrad G raf, S tänderat, 8260 Stein am Rhein 
Dr. E rw in Akeret, N ationalrat, 8408 W interthur 
A rthur Uehlinger, a lt Forstmeister, 8200 Schaffhausen

Adresse des Rheinaubundes:
Postfach 584, 8201 Schaffhausen
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Alles oder nichts. Ueberlegungen zum neuen Tier
schutzgesetz Ernst Brugger, alt Bundesrat

Die langjährige Arbeit für ein neues T ier
schutzgesetz — das erste seit Bestehen der 
Eidgenossenschaft — hat mir w ährend meiner 
bundesrätlichen Tätigkeit eine ganz beson
dere Genugtuung verschafft. Mein Engage
m ent fü r den Tierschutz kom m t aus der Ue- 
berzeugung, daß die Schöpfung ein Ganzes ist 
und daß der vernunftbegabte Mensch dafür 
eine ganz besondere V erantw ortung zu tragen 
hat. W enn w ir uns schon die N a tu r  untertan  
gemacht haben, werden w ir uns für diese 
H errscherrolle durch entsprechendes sittliches 
V erhalten legitimieren müssen.

Die U ebertragung dieses an sich selbstver
ständlichen Grundsatzes in die W irklichkeit 
ist nicht einfach. Es liegt in der N a tu r der 
Sache, daß es nicht in jedem einzelnen Falle 
möglich ist, die Forderung nach einem artge
messenen, verhaltensgerechten A blauf der Le
bensvorgänge beim Tier in optim aler Weise 
zu erfüllen. Ohne gewisse Einschränkungen, 
die w ir den von Menschen gehaltenen Tieren 
zum uten müssen, w äre beispielsweise eine 
N utztierhaltung  nicht möglich. W ir können 
nicht das Absolute suchen, und w ir können uns 
auch nicht in Sentim entalitäten verlieren —■ 
die N a tu r  ist ja  an sich auch nicht sentimen
tal. T rotz dieser Einschränkung gilt die Fest
stellung, daß der verantw ortliche Mensch 
zum Treuhänder der Tierw elt eingesetzt ist. 
E r soll aus dieser T ierw elt zw ar seinen N u t
zen ziehen, aber er soll sie nicht rücksichtslos 
ausnützen. Das neue Tierschutzgesetz träg t 
dieser Verhältnism äßigkeit Rechnung, indem 
es das regelt, was vernünftigerweise geregelt 
werden kann und was in der R ealität des 
Alltags praktikabel ist. Es bringt uns einen 
entscheidenden Schritt vorw ärts. Im P arla 
m ent w urde erklärt, es sei im europäischen 
Rahmen richtungweisend und eine eigentliche 
Pionierleistung.

Trotzdem  ist dem neuen Gesetz der K am pf 
angesagt worden. M an behauptet, es bringe 
kein absolutes V erbot der tierquälerischen 
K äfighaltung und auch kein umfassendes Ver
bot der Tierversuche. Stimmt das?

Zum ersten P unkt w ird im Gesetz (Art. 4) 
gesagt: «Der Bundesrat verbietet H altungs
arten, die dem G rundsatz des Tierschutzes 
k lar widersprechen, nam entlich bestimmte 
Arten der K äfighaltung und der D unkelhal
tung.» D er Bundesrat erhält also deutsch und 
deutlich einen verpflichtenden A uftrag, den 
er als gesetzesausführende Behörde ausführen 
muß. Er hat gar keine A lternative, und für 
seinen Entscheid sind einzig die K riterien des 
Tierschutzgesetzes maßgebend, wie sie dort 
definiert sind, und keine ändern. Es grenzt 
also an Böswilligkeit, wenn behauptet w ird, 
mit dieser Regelung bleibe alles beim alten.

Etwas mehr Verständnis habe ich für die 
Einwendungen gegenüber den Tierversuchen. 
Es w äre für den Tierschützer erfreulich, 
wenn m an vollständig darauf verzichten 
könnte. Anderseits haben w ir diesen T ierver
suchen sehr viel zu verdanken, und sie sind 
oft das einzige M ittel, um uns im K am pf ge
gen K rankheiten vorwärtszubringen. Sie w er
den auch in Zukunft für H um anm edizin, die 
Tiermedizin und für gewisse Forschungen no t
wendig sein. W ichtig ist aber, daß w ir diese 
Tierversuche besser in den G riff bekommen, 
unnötige Experimente und Doppelspurigkei- 
ten verhindern, sie überwachen und auf das 
unerläßlich notwendige M aß beschränken. 
Genau das will das neue Tierschutzgesetz, in
dem es ein striktes Bewilligungsverfahren 
bringt und Kommissionen von Fachleuten ein
setzt, welche für die Ueberwachung der T ier
versuche zuständig sind und in denen auch 
Spezialisten des Tierschutzes Einsitz nehmen 
werden. Wie kann man da behaupten, es blei
be alles beim alten?

Schließlich noch eine allgemeine Bemer
kung: M an w ird in jedem Gesetz ein H a a r  in 
der Suppe finden, d. h. Detailbestimmungen, 
die den eigenen Vorstellungen nicht entspre
chen. Es zeugt aber von wenig staatspoliti
scher Reife, wenn man darob die Gesamt
schau aus den Augen verliert. H ierzu  gehört 
die für jeden Tierfreund entscheidende Fest
stellung, daß zum erstenmal in unserem Staa-
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te das Tier als echter Partner des Menschen 
und als ein Teil der Schöpfung gesetzliche 
A nerkennung findet m it dem Ziel, sein W ohl
befinden zu fördern. Das ist ein zentrales und 
umfassendes Anliegen des Gesetzes. Dabei 
geht es nicht nur um die K äfighaltung und 
um die Tierversuche. Es geht um die T ierhal
tung ganz allgemein, um den H andel und die 
W erbung m it Tieren, um Tiertransporte, um 
das Schlachten und die verbotenen H and lun
gen an Tieren, aber auch um die Förderung 
der Forschung über das Tierverhalten und den 
Tierschutz.

Das Gesetz ist also umfassend und bietet 
einen wirksamen Schutz des Tieres gegenüber 
der W illkür, dem Eigennutz und der G edan
kenlosigkeit der Menschen unserer Zeit. Das 
Tier erhält ganz allgemein einen gesetzlich

geregelten Rechtsschutz. W ill man m it einer 
H altung  des Alles oder N ichts diesen D urch
bruch wieder in Frage stellen? Ist bei einer 
Ablehnung überhaupt G ew ähr geboten, daß 
in absehbarer Zeit etwas anderes, Besseres 
entsteht? Ich glaube nicht an dieses Bessere. 
Denn die Gegner von heute bekämpfen das 
Gesetz aus ganz unterschiedlichen Gründen. 
Dem einen geht die Vorlage zuwenig weit, 
dem ändern viel zu weit, und schließlich gibt 
es noch extreme Föderalisten, die gegen eine 
gesamtschweizerische Regelung sind. Eine Ver
werfung des Gesetzes schafft deshalb keine 
Basis für etwas anderes, sie bringt nur R a t
losigkeit, Ungewißheit und m it Sicherheit eine 
jahrelange Verzögerung. Ich kann mir keinen 
Tierfreund vorstellen, der diese Situation will. 
W ir können sie durch ein JA  an der Urne 
verhindern.

Soll das Tierschutzgesetz verworfen werden?
Auch auf dem Gebiet des Tierschutzes gibt 

es einen «Sonderfall Schweiz». Die englische 
Tierschutzgesetzgebung ist mehr als 100 Jahre 
alt, w urde aber seither immer wieder novel
liert. Das an sich sehr gute bundesdeutsche 
Gesetz von 1972 löst ein auch schon fortschritt
lich konzipiertes Tierschutzgesetz von 1933 
ab. Norwegen, Schweden, D änem ark — über
all hier bestehen mehr oder weniger wirksame, 
für das ganze Land gültige Tierschutzgesetze.

In der Schweiz gab es bis 1942 nur kan to 
nale Bestimmungen. Erst das Schweizerische 
Strafgesetzbuch von 1942 brachte einen sehr 
summarischen T ierquälerei-A rtikel (StGB Art. 
264), dessen Gültigkeit zw ar eidgenössisch, 
aber dessen W irksam keit recht gering war. Die 
Bemühungen der schweizerischen Tierschutz
organisationen um ein Eidgenössisches Tier
schutzgesetz begannen dann vor rund 15 Jah 
ren. Aber erst am Anfang der siebziger Jahre, 
als Bundesrat Brugger als Leiter des Volks
w irtschaftsdepartem ents sich der Sache an
nahm, kam  sie vom Fleck. Obwohl die einge
setzte Studienkommission ausgesprochen spe
ditiv  arbeitete und den V orentw urf term inge
recht vorlegte, konnte er erst ab dem 30. Juni 
1975 das in unserer D em okratie übliche H in 
dernisrennen antreten: Vernehmlassung, Revi

sion aufgrund der Vernehmlassung, Pause; 
dann die Reise durch die eidgenössischen R ä
te: Bundesrat, ständerätliche Kommission, 
S tänderat, nationalrätliche Kommission, N a
tionalrat, vom N ationalra t zurück an den 
S tänderat zur Differenzbereinigung, vom 
Ständerat wieder zurück an den N ationalrat 
zur Differenzbereinigung usw. — bis es dann 
endlich am 9. M ärz 1978 soweit w ar: die Bun
desversammlung verabschiedet ein Eidgenössi
sches Tierschutzgesetz !

U nd nun, da es dank der Zusammenarbeit 
vieler O rganisationen und einzelner endlich 
gelungen ist, dem Tierschutz in der Schweiz 
eine allgemeinverbindliche, rechtliche G rund
lage zu geben, sollen diese ganzen jahre- und 
jahrzehntelangen Bemühungen weggewischt 
werden durch den unbedachten und ahnungs
losen Vorstoß ausgerechnet eines Tierschutz
vereins!

Denn das Tierschutzgesetz m üßte schon ganz 
schlecht, einfach untauglich sein, w ollte man 
noch einmal viele Jahre lang das Nichts, das 
V akuum  dem rechtlichen Schutz und den 
rechtlichen Grundlagen fü r immer weiterge
henden Schutz, die ein solches Gesetz bietet, 
vorziehen !
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Die erste Frage ist also: warum  erscheint 
der «Ligue genevoise contre la vivisection» 
das vorliegende Tierschutzgesetz dermaßen 
schlecht, daß sie die völlige Schutz- und 
Rechtlosigkeit der Tiere auf viele Jahre hin
aus als das kleinere Uebel ansieht?

Die Liga behauptet schlicht, daß das neue 
Gesetz niemand schützen w ürde außer die in
dustriellen Massen tierquäler:

«Es schützt diejenigen Kreise, welche die 
T ierproduktion auf die gleiche Stufe wie die 
Stahl- oder Petroleumgewinnung stellen.»

«2 M illionen Schlachttiere werden in der 
Dunkelheit, ohne Bewegungsfreiheit, in indu
strieller A ufzucht ,fabriziert’.»

«Millionen von H ühnern werden in Käfige 
gepfercht, wo sie ihre Flügel nicht öffnen kön
nen, ihre Federn verlieren und sich gegensei
tig verletzen.»

«Diese H altungsform en werden vom  Gesetz 
nicht form ell verboten.»

M it diesen W orten w arb die Liga um U n
terschriften für ihr Referendum, und sie warb, 
wie man mit einiger B itterkeit feststellen muß, 
erfolgreich!

An zweiter Stelle erst nannte die P ropagan
da der Genfer ihre traditionellen Schützlinge, 
die Versuchstiere. Sie schildert summarisch 
deren Zahl und Qualen, ohne eine einzige 
diesbezügliche konkrete K ritik  am neuen Ge
setz, einen einzigen Verbesserungsvorschlag 
anzubringen!

In beiden Fällen also, dem der N utztiere 
und dem der Versuchstiere, läß t die Liga 
durchblicken, ohne daß sie sich auf eine aus
drückliche Behauptung festnageln läßt, daß 
nach dem Inkrafttre ten  des Gesetzes alle von 
ihr angeprangerten M ißstände unverändert 
fortbestehen würden! U nd sie hat es meister
haft verstanden, ihr eigenes M ißtrauen unter 
vielen Tierfreunden zu verbreiten, weit über 
die Zahl ihrer eigenen M itglieder hinaus.

Wenn nun diese verunsicherten und irrege
leiteten Tierfreunde an der Abstimmung vom
3. Dezember ihre Stimmen m it denen der «la
chenden D ritten», eben wirklich der Kreise 
der schrankenlosen Tierausbeuter, vereinen, 
dann ist es für lange Jahre wieder geschehen 
um einen Rechtsschutz für unsere Tiere, und

genau die Situation, die die Liga anprangert, 
w ird, durch die Ligue genevoise selbst herbei
geführt, jahrelang, wenn nicht vielleicht für 
immer, unangefochten fortbestehen.

Die zweite Frage ist: W orauf gründet das 
abgrundtiefe M ißtrauen der «Ligue genevoise»? 
U nd in den H erzen vieler Tierfreunde regt 
sich offenbar die dritte : Ist dies M ißtrauen 
nicht vielleicht doch irgendwie gerechtfertigt?

D er Grundstein zum M ißtrauen gegen das 
neue Gesetz und die ehrlichen Absichten der 
Behörden w urde offenbar dann gelegt, als 
A rtike l 5 des V orentw urfs m it seinen vier spe
zifizierten H altungsverboten aufgrund des ein
deutigen Resultats der Vernehmlassung zu
rückgezogen wurde. Sämtliche K antone ha t
ten sich dagegen ausgesprochen.

Der am meisten angeführte G rund für die 
Streichung w ar der, daß ein Rahmengesetz 
tierwidrige H altungsform en an sich verbieten 
müsse; die Spezifizierung sei dann Sache der 
Vollzugsverordnungen. N un entsteht na tü r
lich die bange Frage: Ist dieser form ale Grund 
ein bloßer Vorwand, um alles beim alten zu 
lassen?

Die Genfer beantw orten diese Frage na tü r
lich m it «ja», dabei ist jedem Eingeweihten 
heute klar, daß die A ntw ort «nein!» heißt.

Käfige für H ühnerbatterien  werden schon 
heute in der Schweiz nicht mehr gebaut: «Die 
alte H ühnerbatterie ist tot!»

Dieser vor wenigen Wochen von der Schrei
benden gehörte Ausspruch stammte nicht etwa 
von utopischen Tierfreunden, sondern von ehe
maligen Batteriefabrikanten!

Denn es ist in allen Kreisen heute vollkom 
men klar, nicht nur der «Ligue genevoise», 
daß der heutige H ühnerbatteriekäfig  eine H a l
tungsart darstellt, die «den G rundsätzen des 
Tierschutzes k lar w iderspricht», und solche 
H altungsarten hat nach A rtikel 4 des Tier
schutzgesetzes, welches die Liga umbringen 
will, der Bundesrat zu verbieten!

D arüber hinaus hat Bundesrat Brugger in 
den parlam entarischen D ebatten das ausdrück
liche Versprechen abgegeben, daß dieser Käfig 
mit all seinen unbestrittenen M ängeln von der 
Bildfläche verschwinden w ird — ein Verspre
chen, das auch seinen N achfolger im Volks
w irtschaftsdepartem ent bindet.



Schweine au f Stroh. Diese jungen Schweine w erden au f Stroh gehalten. Sie sind verspielt und zutraulich: im 
V ordergrund das Knie des Photographen. — Solche H altungen  sind im Verschwinden. Sie können nur durch das 
T ierschutzgesetz gerettet werden. Foto: U lrich Schweizer

Junge Schweine au f M etallrost. W enn w ir nochmals 5 bis 10 Jahre  auf ein neues T ierschutzgesetz w arten  müs
sen, können w ir in der Zwischenzeit nichts m ehr gegen solche H altungen  unternehm en. Dieses Schwein möchte 
w ühlen und beißen; es versucht es am C hrom stahlboden! N ach  5 bis 10 Jahren  w ird  m an in  der Schweiz nur 
noch solche und ähnliche H altungen  kennen! Foto: U lrich  Schweizer



Eine säugende M uttersau. Ihren K opf sieht man nicht, er ist un ter dem T rog: am einzigen d a fü r vorhandenen 
P la tz . Bisher hielt m an wenigstens die Saugferkel noch au f Stroh. A ber seit Lahm heiten und Kannibalism us bei 
strohlos gehaltenen älteren Tieren zum ernsten Problem  geworden sind — fängt man seit ein p aa r Jahren  mit 
der harten  H altung  schon bei den Jüngsten an! Sie sollen sich gleich daran  gewöhnen. Foto: J. M üller

f  A

Ein erfreuliches Bild? N och einige Jahre  ohne Tierschutzgesetz, und es ist ein historisches D okum ent. Denn die 
H altung  auf dem oberen Bild gilt heute als die fortschrittliche und sie w ird  sich ohne gesetzlichen T ierschutz 
durchsetzen. Foto: R olf W essendorf, Schaffhausen
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Aus diesem G runde haben auch schon seit 
geraumer Zeit zwei landw irtschaftliche Schu
len, der Strickhof in Zürich und die Geflügel
zuchtschule in Zollikofen, die Erarbeitung 
besserer, tiergerechterer H altungsform en für 
H ühner an die H and  genommen. D a man 
heute nicht mehr im Geld schwimmt, hätte 
man dies nie getan, wenn es nicht ernst gälte!

Aber es w ird nur dann ernst gelten, wenn 
das neue Tierschutzgesetz auch w irklich in 
K ra ft tritt. Die beste und schnellste A rt, den 
alten, heute «toten» H ühnerbatteriekäfig  zu 
munterem, frischem Leben zu erwecken, wäre 
die, die einzige schweizerische Rechtsgrund
lage gegen ihn, eben das verteufelte, aber viel
leicht nie gelesene (?) neue Tierschutzgesetz 
vom Tisch zu wischen!

W ir haben das Beispiel des H ühnerbatterie- 
käfigs gewählt, weil er das dem Publikum  ver

trauteste Beispiel industrieller Tierausnutzung 
ist und die Wogen der Emotion in den letzten 
Jahren  hauptsächlich hier hochgingen.

In W ahrheit gibt es noch viele, ebenso 
schlimme, vielleicht sogar noch schlimmere 
Auswüchse, gegen die nach dem jetzigen 
Rahm enartikel sogar noch besser vorgegangen 
werden kann als nach dem alten, vielleicht 
etwas schnell entstandenen A rtikel 5 m it sei
ner kurzen, fast etwas willkürlich anm uten
den Liste.

Die Arbeit an Verbesserungen und auch 
Verboten der schlimmsten Auswüchse ist seit 
mehr als einem Jahr in ernsthaftem  Gang. Sie 
ist durch das Zustandekomm en des Referen
dums je tzt unterbrochen w orden — hoffent
lich nicht für immer!

Dr. J. Müller

Tierschützer erklären dem Tierschutzgesetz den
Krieg ! Prof. Dr. E. Seiferle, Rüschlikon

N ach den jahrelangen Bemühungen des 
Schweizer Tierschutzes um ein Eidgenössisches 
Tierschutzgesetz hört sich diese «Kriegserklä
rung» jetzt, wo w ir seit dem 9. M ärz 1978 
endlich ein solches Gesetz besitzen, beinahe 
wie ein schlechter Scherz an. U nd doch ist es 
so, daß auf G rund der In itiative der «Ligue 
Genevoise contre la Vivisection», also einer 
m ilitanten Tierschutzorganisation, der Bundes
kanzlei in Bern am 16. Juni 1978 92 000 gül
tige U nterschriften für das Referendum gegen 
das Tierschutzgesetz hinterlegt wurden. Die 
Frage nach den Gründen, die diese beachtliche 
Zahl von Tierfreunden und Tierschützern da
zu bewog, das Gesetz, so wie es je tzt vorliegt, 
abzulehnen und zur Verwerfung zu empfeh
len, liegt natürlich nahe.

Warum die Ablehnung?

Zuzugeben ist zunächst, daß auch das T ier
schutzgesetz, wie fast alle neuen Gesetze auf 
Bundesebene, einen Kom prom iß darstellt, ei
nen Kom prom iß zwischen den wohlbegründe

ten Forderungen des Tierschutzes und der 
praktischen W irklichkeit moderner T ierhal
tung und Tiernutzung, und daß darum  auch 
dieses Gesetz nicht in allen Teilen zu befrie
digen vermag. Den prim ären A nlaß zur K ri
tik  bot der Umstand, daß der A rt. 5 des u r
sprünglichen Entwurfes m it seinen vier spezi
fischen H alteverboten

(1. K äfighaltung von Geflügel, 2. H alten  
von Ferkeln in K äfigbatterien, 3. dauernde 
D unkelhaltung von N utztieren, 4. H alten  
von Kälbern auf Spaltenböden)

im Anschluß an das Vernehmlassungsverfah
ren vom Bundesrat und der Bundesversamm
lung gestrichen wurde. Spezielle Verbote of
fensichtlich tierw idriger H altungsform en — 
so wurde argum entiert — gehören nicht in ein 
Rahmengesetz, sondern sind auf dem V erord
nungswege zu regeln. U nd so w ird denn ta t
sächlich sehr viel davon abhängen, wie die 
Vollziehungsverordnung schließlich aussieht 
und wieweit der Bundesrat bereit sein wird, 
sich auch einmal ernsthaft und aus Ueberzeu- 
gung für unsere Tiere einzusetzen.
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Es ist darum  durchaus verständlich, daß 
sich bei vielen besorgten Tierfreunden ein ge
wisses M ißtrauen zu regen begann und man 
sich die bange Frage stellte: W ird sich der 
Bundesrat auch wirklich an die vorab von alt 
Bundesrat Brugger w iederholt abgegebenen 
Zusicherungen halten, oder werden letztlich 
doch wieder die w irtschaftlichen Argumente 
und die Forderungen der Wissenschaft nach 
freien Forschungsmöglichkeiten ausschlagge
bend sein??

Ein solch offenbar abgrundtiefes M ißtrau
en scheint die «Ligue Genevoise contre la 
Vivisection» beherrscht zu haben, als sie sich, 
tro tz  der Einsprache des «Schweizer Tier
schutzverbandes», dazu entschloß, m it H ilfe 
des Referendums das Gesetz zu Fall zu brin
gen. Dieses Gesetz — so w urde behauptet — 
schütze nur die industriellen Massentierhalter. 
«Es schütze diejenigen Kreise, welche die 
T ierproduktion auf die gleiche Stufe wie die 
Stahl- oder Petroleum produktion stellen. Zwei 
M illionen Schlachttiere werden in der D un
kelheit ohne Bewegungsfreiheit in industrieller 
A ufzucht ,fabriziert’. M illionen H ühner wer
den in Käfige gepfercht, wo sie ihre Flügel 
nicht öffnen können, ihre Federn verlieren 
und sich gegenseitig verletzen. A ll diese H al
tungsformen werden vom  Gesetz nicht fo r
mell verboten.»

M it solchen Argum enten und dem Hinweis 
auf die angeblich «3 M illionen pro Jah r ge
opferter und gefolterter Laboratoriumstiere», 
die man «nicht auf ewig ihrem Schicksal über
lassen» könne, w arb die Liga — und zw ar 
nicht nur in Genf — um U nterschriften für 
ihr Referendum. U nd der Erfolg ist, wie zu 
erw arten w ar, nicht ausgeblieben. Denn mit 
diesen wenigen, aber «zügigen Schlagworten» 
w ar es nicht schwer, naive und verunsicherte 
T ierfreunde und Tierschützer, die das Gesetz 
vermutlich ebensowenig wie die Referendums
initianten studiert hatten, davon zu überzeu
gen, daß den Tieren m it einer Verwerfung des 
Gesetzes besser gedient sei. Die «Ligue Gene
voise» — so w urde gesagt — werde dann bis 
im H erbst den E n tw urf zu einem neuen Ge
setz ausgearbeitet haben, das die Tiere nicht 
nur beschütze, sondern «ihre Rechte auf ein 
Leben gemäß ihren Instinkten, auf Integrität,

auf einen geschützten Lebensraum und einen 
Tod ohne Leiden» gewährleiste.

Es braucht schon ein reichliches M aß an 
N aiv ität, um daran zu glauben, daß nach der 
Verwerfung des vorliegenden Gesetzes ein 
neues Tierschutzgesetz, das, um sein hochge
stecktes Ziel zu erreichen, nicht nur die in
dustrielle M assentierhaltung, sondern auch 
gleich den wissenschaftlichen Tierversuch 
grundsätzlich verbieten müßte, die Klippen 
der Vernehmlassung und des Parlam entes un
geschoren passieren würde. Solch unrealistische 
M aximalforderungen pflegen bekanntlich 
mehr zu schaden als zu nützen.

Was wären die Folgen?

Wenn die durch die demagogische P ropa
ganda der Genfer Liga verunsicherten und 
irregeführten Tierfreunde und Tierschützer 
am 3. Dezember 1978 ihr N ein m it dem Nein 
der an der Ablehnung des Gesetzes direkt 
interessierten Kreise, d. h. m it dem N ein der 
«lachenden D ritten», vereinen, dann ist es 
durchaus möglich, daß das mühsam erarbeitete 
Eidgenössische Tierschutzgesetz tatsächlich zu 
Fall gebracht wird. U nd dam it wären wir 
dann wieder genauso weit wie vor 50 oder 
noch mehr Jahren. D ann stünde für den recht
lichen Schutz unserer Tiere wieder nur Art. 
264 des Eidg. Strafgesetzbuches zur Verfü
gung, der, wie ich als alter G utachter in T ier
schutzfällen zur Genüge weiß, zw ar gut ge
meint, in der Praxis aber recht wenig w irk 
sam ist. U nd dann könnte der von der «Ligue 
Genevoise contre la Vivisection» so sehr ver
urteilte M ißbrauch der N utz- und Versuchs
tiere, nicht zuletzt dank ihrer eigenen, so 
kurzsichtigen Referendumskampagne, viel
leicht auf Jahre hinaus, w ieder unbehindert 
weiterbetrieben werden.

Wie sieht es in Wirklichkeit aus?

Wenn man sich nun aber die Mühe nimmt, 
das Eidgenössische Tierschutzgesetz, so wie 
es jetzt vorliegt, genauer zu studieren und 
m it bereits bestehenden Tierschutzgesetzen des 
Auslandes, z. B. der Bundesrepublik Deutsch-
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land oder Schwedens, Norwegens und D äne
marks, zu vergleichen, dann w ird man bald 
feststellen, daß es nicht nur das modernste, 
sondern auch eines der umfassendsten und aus
gewogensten Gesetze dieser A rt darstellt. Was 
unser Tierschutzgesetz nun aber besonders 
auszeichnet, das ist die im ganzen Gesetzes
text unverkennbar zum Ausdruck kommende 
Ueberzeugung, daß es sich bei unseren Tieren 
nicht nur um Sachen im herkömmlich-juristi
schen Sinne handelt, sondern daß w ir es, m in
destens bei den Wirbeltieren, m it auf ihre ein
fache Weise bew ußt empfindenden und erleben
den Geschöpfen zu  tun haben, für die wir 
Menschen, als die geistig Ueberlegenen, im 
Verlaufe der Entwicklung auch die V erant
w ortung überbunden erhielten. Am deutlich
sten hat das sich hieraus ergebende V erantw or
tungsbewußtsein gegenüber dem Tier in den 
Erläuterungen zu den A rtikeln 1 und 2 und 
in der Vorbemerkung zum Abschnitt «Tier
haltung» der bundesrätlichen Botschaft sowie 
im W ortlaut der für das ganze Gesetz grund
legenden A rtikel 1— 4 Ausdruck gefunden.

W enn also im Gesetz von W ohlbefinden 
oder Schmerzen, Leiden und Angst oder von 
Bewußtsein, Bewußtlosigkeit und Betäubung 
der Tiere die Rede ist, dann ist dies auch 
durchaus w örtlich gemeint, d. h., der Gesetz
geber w ar und ist davon überzeugt, daß die 
höheren Tiere Wohlbehagen ebenso wie 
Schmerz und Angst, allerdings verschieden- 
gradig abgestuft, auf ihre Weise auch tatsäch
lich em pfinden und erleben.

Nutztierhaltung

Ein Tierschutzgesetz, das also wie das nun 
einsatzbereite Eidg. Tierschutzgesetz auf Ver
antwortungsbewußtsein und der ehrlichen 
Ueberzeugung aufgebaut ist, daß unter ande
rem auch die N utz- und Versuchstiere auf ihre 
A rt bewußt empfindende und erlebende, und 
gerade darum  ganz besonders schutzbedürftige 
Geschöpfe sind, kann — davon bin ich über
zeugt — von den Vollzugsbehörden dann un
möglich nach ganz anderen, etwa nach rein 
w irtschaftlichen oder politischen Gesichts
punkten, gehandhabt werden. Auch wenn das 

entscheidende W ort in diesem Gesetz sehr oft 
dem Bundesrat Vorbehalten bleibt und dam it

sehr viel vom Inhalt und der Formulierung 
der von ihm zu erlassenden Vollzugsvorschrif
ten abhängen w ird, kann ich mir nicht vo r
stellen, daß der Bundesrat, wenn er seine 
G laubw ürdigkeit nicht verlieren will, die in 
den vier ersten A rtikeln eindeutig verankerten 
H auptgrundsätze des Tierschutzes in der V oll
ziehungsverordnung völlig außer acht lassen 
wird.

Wenn es darum  beispielsweise in A rt. 4 
heißt: «Der Bundesrat verbietet H altungsar
ten, die den Grundsätzen des Tierschutzes 
k lar widersprechen, nam entlich bestimmte A r
ten der Käfighaltung und der Dunkelhaltung», 
dann muß er, wenn er ernst genommen w er
den und glaubwürdig bleiben will, nicht nur 
die herkömmliche Käfighaltung  der H ühner 
und Ferkel und die D unkelhaltung  verbieten, 
sondern — und das ist der Vorzug des neuen 
A rt. 4 gegenüber A rt. 5 des ersten Entwurfes
— er darf dann auch verschiedene «den 
G rundsätzen des Tierschutzes k lar w iderspre
chende» Haltungsarten der Zucht- und M ast
schweine sowie der Kälber, Kaninchen  oder 
anderer Tiere nicht gestatten.

Tierversuche

N icht ganz so einfach liegen die Dinge 
bei den Tierversuchen im Dienste der H um an
medizin, der Tiermedizin und der Forschung. 
Obschon w ir den wissenschaftlichen Tierver
such als Tierfreunde und Tierschützer eigent
lich grundsätzlich ablehnen müßten, weil er 
wohl immer m it mehr oder minder gravieren
den Quälereien verbunden ist, w ird sich das 
Tierexperiment leider nicht, wie das von den 
extremen Gegnern und dam it verm utlich auch 
von der «Ligue Genevoise contre la Vivisec
tion» angestrebt w ird, einfach m it einem ge
nerellen Verbot aus der W elt schaffen lassen. 
Denn wenn auch ein G roßteil der heute durch
geführten Tierversuche tatsächlich nicht un
bedingt notwendig w äre und viele der spek
takulärsten Tierexperimente entweder sinnlos 
sind oder bloß W iederholungen darstellen 
oder gelegentlich gar nur zur Befriedigung 
des persönlichen Ehrgeizes bestimmter For
scher dienen, so läß t sich der wissenschaftli
che Tierversuch eben doch nicht — wie das
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die Vivisektionsgegner in ihren Schriften etwa 
versuchen — einfach als völlig unnütze und 
unwissenschaftliche, sadistische Spielerei ab
tun. Die ernsthafte medizinische und biologi
sche Forschung, wie auch die ärztliche und 
tierärztliche Praxis, werden vielmehr, tro tz  
manch gutgemeinter Ersatzversuche (z. B. Ge
webekultur), auch in Z ukunft ohne das seriös 
und gewissenhaft aufgebaute Tierexperiment, 
dem w ir alles in allem doch enorm viel ver
danken, nicht auskommen.

Die Aufgabe des Tierschutzgesetzes besteht 
darum  vor allem darin, die D urchführung der 
Tierversuche so gut wie möglich zu regeln und 
zu überwachen. Im Eidg. Tierschutzgesetz 
scheint mir dies weitgehend gelungen. So sind 
alle Tierversuche bewilligungspflichtig und 
nach A rt. 14/1 «auf das unerläßliche M aß zu 
beschränken». Das Bewilligungsverfahren w ird 
von den K antonen durch eine aus Fachleuten 
bestehende Kommission geregelt, welche gleich
zeitig die Versuchstierhaltung und die D urch
führung der Versuche überwacht. Die Bedin
gungen, welche zur D urchführung von Tier
versuchen und dam it zur Bewilligungsertei
lung erfüllt sein müssen, sind in den Artikeln 
13— 16 genau umschrieben. Ueber jeden Ver
such muß ein Protokoll geführt werden, aus 
dem der Zweck, die A rt der D urchführung, 
die allfällige Betäubung und die A rt und An
zahl der Versuchstiere hervorgeht. Die Ver
suchsprotokolle sind von der K ontrollkom 
mission periodisch zu kontrollieren, wobei 
dann nötigenfalls Einspruch erhoben werden 
muß. Zur Beratung des Eidg. Veterinäram tes 
und der K antone w ird eine vom Bundesrat zu 
bestellende, übergeordnete Kommission von er
fahrenen Fachleuten zur Verfügung stehen, 
die auch die Bewilligungsgesuche zu beurteilen 
hat. D er Erfolg oder M ißerfolg dieser auch 
vom Tierschutz vertretbaren Regelung der 
Tierversuche w ird natürlich in hohem Maße 
vom Ernst und der Gewissenhaftigkeit der 
Kontrollkommissionen abhängen. Deswegen

nun gleich das ganze Gesetz abzulehnen, wäre 
aber sicher unverantw ortlich.

Darum Ja zum Tierschutzgesetz

Denn das Eidg. Tierschutzgesetz versucht 
nicht nur das Los der N utz- und Laborato
riumstiere im Rahmen des Möglichen zu ver
bessern, sondern es bietet als Ganzes in seiner 
heutigen Fassung auch ganz allgemein eine 
recht wirksame H andhabe zum Schutz auch 
der übrigen Tiere gegenüber der W illkür, dem 
Eigennutz und der Gedankenlosigkeit der 
Menschen unserer Zeit. Durch die in den A r
tikeln 1— 3 des Gesetzes genau umschriebenen 
und in diesem Aufsatz näher begründeten, all
gemein verpflichtenden G rundsätze und Be
dingungen einer korrekten Tierhaltung, T ier
nutzung und Tierpflege werden die Tiere bei 
einer Annahme der Gesetzesvorlage in der 
Abstimmung vom 3. Dezember 1978 in unse
rem Land erstmals aus ihrer hoffnungs- und 
hilflosen Position als W are und Sachwerte 

herausgehoben und einem ethisch wohlbegrün
deten, gesetzlich geregelten Rechtsschutz un
terstellt. Dies w ürde es dann endlich auch den 
Gerichten ermöglichen, sich ernsthafter um die 
Probleme des Tierschutzes zu kümmern. W ird 
das Gesetz aber abgelehnt, dann wären nicht 
nur die jahrelangen Bemühungen um eine ge
setzliche Regelung des Tierschutzes auf eidge
nössischer Ebene umsonst gewesen, sondern 
dann würden die Tiere eben wieder auf Jahre 
hinaus, wenn nicht für immer, in ihre p rak 
tisch rechtlose Lage von heute zurückversetzt 
und dam it dem Menschen wieder weitgehend 
schutzlos ausgeliefert. U nd das alles wäre 
nicht zuletzt das zweifelhafte «Verdienst» ei
niger übereifriger, aber kurzsichtiger T ier
schützer!

W er unseren Tieren also w irklich helfen 
will, der w ird  am 3. Dezember 1978 darum  
nicht gegen, sondern f ü r  das Tierschutzge
setz stimmen.
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Das Tierschutzgesetz 
aus der Sicht eines praktizierenden Landwirtes

W illy Gysel, Landw irt, Wilchingen SH

Wir stehen heute vor der eigenartigen Si
tuation, daß der Schweizerische Tierschutz
verband dem Stimmbürger die Annahme des 
Tierschutzgesetzes empfiehlt, während andere 
Tierschützer das Referendum ergriffen haben 
und das von den eidgenössischen Räten fast 
einstimmig beschlossene Gesetz zum Schutz der 
Tiere bekämpfen.

Grundsätzlich möchte ich feststellen, daß 
der Bauer und N utztierhalter sehr eng m it sei
nen Tieren verbunden ist und deshalb auch )a 
sagen kann zu einem Tierschutzgesetz, das den 
Behörden die nötigen Kompetenzen gibt, um 
das Tier vor M ißbräuchen zu schützen und 
um gewisse extreme Haltungsform en zu ver
bieten. Soweit mit H ilfe eines eidgenössischen 
Gesetzes die Schaffung von Tierfabriken er
schwert wird, kann dies zweifellos im Interesse 
des Tierschutzes liegen und zudem zur Förde
rung der bäuerlichen Familienbetriebe dienen. 
Die Erhaltung und Stärkung bäuerlicher Fa
milienbetriebe muß wieder verm ehrt das Ziel 
unserer Bemühungen sein und bleiben. Eine 
bäuerliche Familie kann zweifellos eine inten
sivere Beziehung zu den anvertrauten Tieren 
pflegen, als dies bei der M assentierhaltung 
eine automatisierte Tierfabrik tun kann. So
weit meine einleitenden und grundsätzlichen 
Ueberlegungen.

Warum ein eidgenössisches Tierschutz
gesetz?

Der Tierschutz ist heute in der Schweiz von 
K anton zu K anton sehr unterschiedlich und 
teilweise ungenügend geregelt. Das Schweizer
volk hat im Jahre 1973 einem Verfassungsar
tikel über den Tierschutz zugestimmt und da
m it dem Bund den A uftrag erteilt, ein eidge
nössisches Gesetz zu schaffen. Dieser A uftrag 
ist durch die vorliegende Gesetzesvorlage er
füllt. Sie w ird u. a. durch den Schweiz. Bau
ernverband und durch den Schweiz. Tier
schutzverband unterstützt, während nun eben 
extreme Tierschutzkreise das Referendum er
griffen haben und die Gesetzesvorlage be
kämpfen.

Was bringt das Tierschutzgesetz?

Die wichtigsten K ernpunkte des Gesetzes, 
soweit diese die N utztierhaltung  betreffen, 
sind nachfolgend abgeschrieben:

A rt. 2 Grundsätze

Tiere sind so zu behandeln, daß ihren Be
dürfnissen in bestmöglicher Weise Rechnung 
getragen wird.

Wer m it Tieren umgeht, hat, soweit es der 
Verwendungszweck zuläßt, für deren W ohl
befinden zu sorgen.

N iem and darf ungerechtfertigt einem Tier 
Schmerzen, Leiden oder Schäden zufügen oder 
es in Angst versetzen.

A rt. 3 Gemeinsame Bestimmungen

Wer ein Tier hält oder betreut, muß es an
gemessen nähren, pflegen und ihm soweit nö
tig U nterkunft gewähren.

Die für ein Tier notwendige Bewegungsfrei
heit darf nicht dauernd oder unnötig einge
schränkt werden, wenn dam it für das Tier 
Schmerzen, Leiden oder Schäden verbunden 
sind.

D er Bundesrat erläßt nach Anhören der in
teressierten Kreise Vorschriften über das H a l
ten von Tieren, nam entlich über M indestab
messungen, Beschaffenheit, Belichtung und Be
lüftung der U nterkünfte, Belegungsdichte bei 
G ruppenhaltung sowie Anbindevorrichtungen.

A rt. 4 Verbot von Haltungsarten

D er Bundesrat verbietet H altungsarten, die 
den Grundsätzen des Tierschutzes klar w ider
sprechen, nam entlich bestimmte Arten der K ä
fighaltung und der Dunkelhaltung.

Er kann bestimmte H altungsarten  der Be
willigungspflicht unterstellen.

Er bestimmt eine Uebergangsfrist für die 
Anpassung bestehender Anlagen.
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Art. 5 Aufstallungssysteme und Stalleinrich
tungen

Serienmäßig hergestellte Aufstallungssyste
me und Stalleinrichtungen zum H alten  von 
N utztieren  dürfen nur angepriesen und ver
kauft werden, wenn sie durch eine vom Bun
desrat bezeichnete Stelle bewilligt worden 
sind. Diese Bewilligung w ird nur erteilt, wenn 
die Systeme und Einrichtungen den A nforde
rungen einer tiergerechten H altung  entspre
chen. Die Kosten des Bewilligungsverfahrens 
gehen zu Lasten des Gesuchstellers.

Der Bundesrat bestimmt eine Uebergangs- 
frist, w ährend der die schon im H andel be
findlichen Aufstallungssysteme und Stallein
richtungen noch verkauft werden können.

Weitere A rtikel betreffen unter anderem:

— den Tierhandel
— die T iertransporte
— Tierversuche
— das Schlachten von Tieren
— verbotene H andlungen an Tieren
— Forschungsbeiträge des Bundes
— Strafbestimmungen

Lesen Sie, verehrte Stimmbürgerinnen und 
Stimmbürger, die Botschaft des Bundesrates 
und das Gesetz sorgfältig durch, und stellen 
Sie fest, daß die Vorschriften des Tierschutz
gesetzes und die behördlichen Kompetenzen 
sehr weitreichend sind. Sie sind so einschnei
dend, daß neben den extremen Tierschützern 
auch viele N utztierhalter aus Angst vor staat
lichen Eingriffen und aus unliebsamen Erfah
rungen m it gesetzlichen Vorschriften aus än
dern staatlichen Bereichen das Gesetz ableh
nen werden. Bedenken Sie doch, daß verschie
dene Forderungen des Gesetzes auch eine E r
höhung der Produktionskosten bewirken kön
nen, ohne daß dem N utztierhalter Gewähr da
für geboten w ird, daß er entsprechend ent
schädigt w ird und ohne daß die importierten 
K onkurrenzprodukte ähnlich verteuernden Be
dingungen unterworfen sind. W ir werden also 
einmal mehr erfahren, daß eine sorgfältig vor
bereitete Gesetzesvorlage bekäm pft w ird, weil 
sie der einen G ruppe zu viele einschneidende 
staatliche Vorschriften auferlegt, von einer 
ändern Seite deswegen, weil diese den staatli
chen Zugriff verstärken möchte.

Zu viele Hunde sind des Hasen Tod!

Es ist zu befürchten, daß extreme Tier
schutzkreise m it H ilfe  derjenigen, die sich aus 
w irtschaftlichen Ueberlegungen vor staatlichen 
Eingriffen fürchten, dafür sorgen, daß das Ge
setz abgelehnt w ird und dann auf längere 
Sicht weiterhin alles so bleibt, wie es ist. 
Darüber würden sich sicher die Inhaber von  
bodenunabhängigen, industriell betriebenen 
Massentierhaltungsbetrieben freuen.

Ein Wort zu Forderungen der extremen 
Tierschützer

Die In itianten des Gesetzesreferendums ver
langen, daß bestimmte H altungsarten direkt 
und nam entlich durch das Gesetz verboten 
werden.

H ierzu stelle ich fest: Die A rtikel 2— 5 des 
Gesetzes sind einerseits sehr k lar und unm iß
verständlich form uliert und geben den Behör
den die Kompetenz zum H andeln. Die von 
den eidgenössischen Räten gewählte Lösung 
hat den großen Vorteil, daß der Bundesrat 
neue Erkenntnisse in der T ierhaltung und er
probte Aufstallungsformen berücksichtigen 
kann, ohne daß zeitraubende Gesetzesrevisio
nen nötig sind.

Wenn die extremen Tierschützer verspre
chen, ein Gesetz vorlegen zu wollen, das die 
Tiere nicht nur beschütze, sondern «ihre Rech
te auf ein Leben gemäß ihren Instinkten , auf 
Integrität, auf einen geschützten Lebensraum  
und einen T od ohne Leiden» gewährleiste, 
dann muß ich antw orten: sinnvoller, ver
nünftiger und verantw ortungsbew ußter T ier
schutz JA , aber:

M ir graut vor so viel Theorie, und ich frage:
— Sind alle diese schönen Forderungen ge

genüber unsern Mitmenschen erfüllt?
— Liebt wirklich jeder Tierschutztheoretiker 

seinen Mitmenschen, seine Frau, seine K in
der mehr als seinen H und  oder seine 
Katze?

— M üßten w ir nicht vorerst ein wachsame
res Auge haben auf artgerechte H altungsfor
men der Menschen? (Büro, Fließbandarbeit, 
W ohnblocks, Auto, Lärm usw.).

Die Menscheit leidet doch wohl viel stärker 
unter der heutigen unnatürlichen H altung als 
viele unserer Haustiere. Das zeigen w ir doch
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vielfach durch unser mehr oder weniger ge
störtes V erhalten (Seelenleiden, Aggressivität, 
Drogen usw.).

Schlußbemerkungen
Die Vorschriften und Kompetenzen des Staa

tes gehen im neuen Tierschutzgesetz sehr weit. 
M ehr w äre des Guten zuviel! Wenn ein guter 
Kenner der Materie, Prof. Dr. E. Seiferle, 
schreibt, daß unser Tierschutzgesetz im Ver
gleich m it dem Ausland eines der umfassend
sten und ausgewogensten Gesetze dieser A rt 
sei, dann dürfen w ir sicher den Bogen nicht 
mehr weiterspannen, sonst könnte er brechen. 
W ir heutigen Menschen haben gegenüber unsern 
Mitmenschen in der weiten Welt, gegenüber 
allen weiteren Geschöpfen und gegenüber unse
rer Um w elt eine große und ernste V erantw or
tung wahrzunehmen. Das vorliegende Gesetz

erfüllt die Forderungen eines vernünftigen, 
praktisch möglichen und verantw ortungsvol
len Tierschutzes. Ich stimme ja zur Gesetzes
vorlage,

— weil ich einen sinnvollen, vernünftigen 
Schutz unserer Tiere befürworte,

—• weil ich vorerst meine Familie, meine M it
menschen, aber dann auch meine Tiere lie
be (Menschenliebe kom m t mir vor  «Affen
liebe»),

— weil w ir bei einer Ablehnung der Gesetzes
vorlage längerfristig überhaupt keine 
brauchbare Lösung erhalten,

—• weil ich m it vielen meiner Berufskollegen 
ein Gesetz im Sinne der «Referendums
theoretiker» m it aller Schärfe bekämpfen 
müßte.

Separatdruck aus der Zeitschrift «N atur und Mensch», 20. Jahrgang, N r. 5/6 1978



Aktionskom itee für die Annahme des Tierschutzgesetzes:

Bern, 10. O kt. (sda) In Bern hat sich ein 
schweizerisches Aktionskom itee für das Tier
schutzgesetz in folgender Zusammensetzung 
gebildet: Präsidenten sind die N ationalräte 
Albert R üttim ann  (CVP, Aargau), Erwin A ke-  
ret (SVP, Zürich), Urs K unz  (FDP, Bern) und 
Josef D iethelm  (soz., Schwyz). Das V izepräsi
dium setzt sich zusammen aus Exponenten der 
schweizerischen Tierschutzkreise und weiteren 
Politikern: Prof. Dr. A. N abholz, alt D irek
to r des Eidgenössischen Veterinäram tes, Prof. 
Dr. E. Seiferle (Rüschlikon ZH ), K arl Stemm-

ler-M orath (Basel), R ichard Steiner, Präsident 
des Tierschutzes Schweiz, und Dr. H . Hüssy, 
Präsident des WW F Schweiz. Als weitere 
Parlam entarier gehören dem Vizepräsidium 
an: N ationalra t A. G autier (Hb., Genf), H ein
rich Schalcher (EVP, Zürich), S tänderat A l
win H eim ann (LdU, Zürich), S tänderat Peter 
Knüsel (FDP, Luzern), die N ationalrätinnen 
H anny  Thalm ann (CVP, St. Gallen), M artha 
Ribi (FDP, Zürich) sowie die N ationalräte 
H ans Tschumi (SVP, Bern) und M artin Bun- 
di (soz., G raubünden).

Adressen:

Geschäftsstelle des Aktionskomitees:
Postfach 1691, 3001 Bern, Telefon 031 - 22 87 88
Schweizerischer Tierschutzverband :
Zentralsekretariat, Birsfelderstraße 45, 4052 Basel,
Telefon 061 - 41 21 10
Bei den zwei obengenannten Stellen können weitere Auskünfte 
erfragt werden.
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